
für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland

Wenn du dich in deinen Rechten verletzt fühlst, 
dann sagt dir dieses Faltblatt, wie du dir helfen 
kannst!

MIT MIR NICHT!!!

Beschwerdefahrplan zur 
UN-Kinderrechtskonvention



Der Beschwerdefahrplan soll dir helfen, 
Ansprechpersonen zu finden, wenn du 
dich in deinen Rechten verletzt fühlst. 
Weiter hinten  solltest du aufschreiben, 
worum es geht. Lass dir helfen, wenn 
du allein nicht zurecht kommst. 

Wenn du keine andere Hilfe findest, 
kannst du dich an den Petitionsaus-
schuss des Landtags wenden, wo Be-
schwerden gegen Rechtsverletzungen 
entgegengenommen werden. Schicke 
dieses Blatt ausgefüllt an den Petitions-
ausschuss in deinem Bundesland. Die 
Adresse findest du auf der Rückseite. 
Von dort bekommst du Bescheid, wie 
dein Anliegen bearbeitet wird. 

Wie funktioniert es?

  Sprich mit einer Person deines Ver-
trauens, Vater oder Mutter, Lehrer 
oder Lehrerin, Pfarrer/in, Arzt oder 
Ärztin, Betreuer/in im Jugendver-
band 

  Wende dich an die Kinderbeauf-
tragte/den Kinderbeauftragten oder 
Kinderrechtevertreter/in, die bzw. 
der dir diesen Beschwerdefahrplan 
gegeben hat.

  Du kannst (auch ohne Wissen deiner 
Eltern) im Jugendamt vorsprechen

  oder in einer Beratungsstelle für 
Kinder und Jugendliche.

  Oder schreibe an die Kinderkommis-
sion des Deutschen Bundestages in 
Berlin, die sich politisch für die Be-
lange von Kindern und Jugendlichen 
einsetzt.

  Schließlich kannst du dich an den 
Petitionsausschuss des Landtages 
in deinem (!) Bundesland wenden. 
Suche die richtige Adresse aus der 
Anschriftenliste! Mach dir, wenn’s 
geht, eine Kopie!

  Wähle im Notfall 
  0800 111 0 333 
 Kindernotrufnummer oder 
 110 
 Polizei

Wer kann helfen?  Was kannst du tun?



Zu den Kinderrechten

Seit wann gibt es Kinderrechte?

Am 20. November 1989 haben die 
Vereinten Nationen die Kinder-
rechtskonvention beschlossen, 
damit Kinder und Jugendliche in aller 
Welt, gesund und in Frieden und Frei-
heit aufwachsen können. Dazu gibt 
ihnen die Kinderrechtskonvention 
Rechte auf Schutz, Förderung und 
das Recht auf Beteiligung an allem, 
was Kinder und Jugendliche angeht

Wozu Kinderrechte?

Aber nicht immer und überall be-
kommen Kinder und Jugendliche die 
Rechte, die ihnen zustehen. Gewalt, 
Missbrauch, zu wenig Zeit und zu 
wenig Platz für Kinder, gefährliche 
Wege, schlechter Schulunterricht 
oder wenn Kinder oder Jugendliche 
mit ihren Problemen kein Gehör 
finden – das alles sind Verletzungen 
der Kinderrechte. Dann brauchen 
Kinder und Jugendliche Unterstüt-
zung, um zu ihrem Recht zu kommen. 

Den Flyer hast du erhalten von:

Anschrift, Telefonnummer und E-Mail- 
Adresse des Jugendamtes in deiner Nähe:



Zu den Kinderrechten

Das sagt dir die Kinderrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen vor allem 
in den folgenden Artikeln: 

1 Gleiche Rechte für alle Menschen 
und Schutz vor Benachteiligung   

   Präambel

2   Das Recht auf gesunde Entwick-
lungsbedingungen und Gesundheits-
vorsorge           

Art.6, 24

3  Umgang mit und Fürsorge durch  
beide Eltern                    

Art. 9,18

4 Gute Schule und Ausbildung    
Art.28

5   Recht auf gemeinsames Leben 
      und Hilfe bei Behinderung       

Art.23

 
6   Das Recht auf Privatsphäre      
 Art. 16

 7   Recht auf Spiel und Freizeit    
  Art.31

 8 Recht auf Information, Versamm-
lungsfreiheit und freie Meinungs-

     äußerung                        
 Art.12, 15, 17

 
9   Soziale Sicherheit und angemesse-

ner Lebensstandard                   
Art. 26, 27

Was sind deine Rechte?



✃

10  Gewaltfreie Erziehung            
 Art.19

11  Schutz vor sexueller Gewalt     
Art.34

12 Schutz vor wirtschaftlicher  
Ausbeutung                               

Art.32

13  Schutz im Krieg                        
Art.38

     und als Flüchtling                      
Art.22

14  Anhörungsrecht vor Gericht     
Art.12

Und über allem steht:

15  Das Recht auf Achtung als eigen-
ständige Persönlichkeit          

Präambel

16  Schutz vor Diskriminierung als 
Mädchen oder Junge, wegen der 
Religion, der nationalen,  ethnischen 
oder sozialen Herkunft oder einer 
Behinderung              

Art.2

17 Das Recht auf Vorrang des Kindes-
wohls in allen Angelegenheiten, die

     Kinder betreffen
Art.3

Mehr kannst Du in der Broschüre„Rechte der 
Kinder von logo! erklärt“ nachlesen.

Kostenlos bestellbar unter:
www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/
Publikationen,did=3844.html

Was sind deine Rechte?



Bitte mit 
45 Cent 

frei machen!

An den Petitionsausschuss
des Landtages

Straße

Postleitzahl  Ort

Deine Anschrift

E-Mail-Adresse

Telefon

Ort

Postleitzahl

Hausnummer

Straße

Nachname

NameWenn du kannst, trage in die Käst-
chen ein, welche/n Artikel du meinst:

Welches Recht 
siehst du verletzt? 

Wer, meinst du, ist für die  
Rechts verletzung verantwortlich?

✃

Melde die Rechtsverletzung!



Was ist passiert?

UnterschriftDatum

Schreib es, so gut du kannst, auf, damit klar wird, worum es geht. Lass dir helfen, wenn du allein nicht zurecht kommst.



Baden-Württemberg:   Konrad-Adenauer-Str. 3, 70173 Stuttgart
Bayern:  Maximilianeum, 81675 München
Berlin:  Niederkirchnerstr. 5, 10111 Berlin 
Brandenburg:  Am Havelblick 8,14473 Potsdam 
Bremen:  Am Markt 20, 28195 Bremen
Hamburg:  Rathaus, 20006 Hamburg
Hessen:  Schlossplatz 1-3, 65183 Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern:  Lennéstr. 1, 19061 Schwerin
Niedersachsen:  H.-W.-Kopf-Platz 1, 30159 Hannover
Nordrhein-Westfalen:  Platz des Landtages, 40221 Düsseldorf
Rheinland-Pfalz:  Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz
Saarland:  Franz-Josef-Röder-Str.7, 66119 Saarbrücken
Sachsen:  Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden
Sachsen-Anhalt:  Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg
Schleswig-Holstein:  Düsternbrooker Weg 79, 24105 Kiel
Thüringen:  Arnstädter Str. 51, 99096 Erfurt

Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der bzw. des Kinderbeauftragten oder 
Kinderrechtevertreters in deiner Nähe:

Anschriften der PetitionsausschüsseImpressum

Herausgeberin
National Coalition für die  
Umsetzung der UN-Kinderrechts-
konvention in Deutschland (NC)
www.national-coalition.de

Rechtsträger der National Coalition
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- 
und Jugendhilfe e.V.
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
www.agj.de

Layout:  Mark Wesemeyer, Langenfeld
Bilder:   Frank-Peter Funke, Indigo Fish,  

ChristianSchwier.de – Fotolia.com
Berlin 2008

Die National Coalition wird aus Mitteln des 
Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert.

Mehr Informationen oder 
den Flyer zum Downloaden findest du unter:
www.national-coalition.de 
(Rubrik Publikationen/Bücher und 
Broschüren der NC)


